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Geschäftsordnung für die Delegierten-
Versammlung aller Auslandsgruppen der NHG

in Oesterreich und Liechtenstein

Anlässlich der Delegierten-Versammlung in Graz, vom 27.5.1967,
wurde folgendes einhellig beschlossen:

1. Organisation Die Delegierten-Versammlung (DV) findet
ordentlicherweise einmal jährlich und tur-
nusgemäss jedes Jahr in einem andern Bundesland

oder in Liechtenstein statt.
Die Organisation der Tagung übernimmt
jeweils der gastgebende Verein und dessen
Präsident führt in der Regel den Vorsitz.
Jede Auslandsgruppe kann durch beliebig
viele Delegierte vertreten sein; die
stimmberechtigten Delegierten nach Punkt 3 sind
der DV zu Beginn bekanntzugeben.
Jeder in bürgerlichen Ehren stehende
Schweizerbürger in kann an der DV als Privatperson

teilnehmen.
2. Aufgaben Als wichtigste Aufgaben obliegen der DV

die Wahlen der Delegierten und dessen Supp-
leanten in die A5K und dessen Sprechers an
der Auslandschweizer-Tagung (AST).

Daneben werden Sachfragen behandelt, die für
die Schweizer in Oesterreich und Liechtenstein

von besonderer Bedeutung sind.
Des weiteren können Empfehlungen an die
schweizerischen Organisationen in Oesterreich
und Liechtenstein und Anträge zu Händen des
Delegierten zur ASK und des Sprechers an der
AST beraten werden u.a.m.

3. Beschlussfassung Die DV ist beschlussfähig, wenn Delegierte
von Auslandsgruppen aus mindestens 5 Bundesländern

oder Liechtenstein anwesend sind.
Wahlen und Abstimmungen haben alsdann wie
nachstehend zu erfolgen:
Jede Auslandsgruppe, die an der DV vertreten
ist, hat eine Stimme.
Beschlüsse werden mit einfachem Mehr der
abgegebenen Stimmen gefasst.
Im Falle der Stimmengleichheit entscheidet
bei Wahlen das Los, bei Abstimmungen die
Stimme des Vorsitzenden.



Beschlüsse gelten aber nur dann als zustandegekommen»

wenn ihnen Auslandsgruppen aus
mindestePs 4 Bundesländern oder Liechtenstein

zugestimmt haben.

Es sind offene oder geheime Beschlussfassungen

möglich.
Bei Ermittlung der Stimme eines Bundeslandes
oder Liechtenstein, in welchem mehr als eine
Auslandsgruppe besteht, wird die Meinung
der Mehrheit dieser Gruppe gewertet.

************

Der eingemauerte Stein auf der Luziensteig.

In den Jahren 1852 bis 1856 wurden die bestehenden Schanzen
noch mehr befestigt, der 18 Fuss tiefe Graben zwischen den
Brustwehren um ein ziemliches vertieft, die Kasernen und das
Zeughaus erbaut. An den Abhängen gegen den Falknis und gegen
den Fläscherberg wurden die alten Mauern vermehrt und vergrös-
sert, mit Schiess-Scharten versehen, auch Blockhäuser und Türme
errichtet.
Als General Dufour in Begleitung des Bundesrates Ochsenbein
bei seinem Besuche der Festung von der Höhe herab kam, stiess
er in der Nähe des Kirchleins au" einen grossen eratischen
Block, dem er um seines Uralters willen sein tiefstes
Kompliment machte. Er wandte sich an seine Begleiter:
"Diesen Findling" halten die Menschen für stumm und tot. Er legt
aber ein lautes Zeugnis ab für die allerälteste Entwicklungsstufe
des Bodens, auf dem wir stehen. Am Korn erkennen wir ihn: es ist
echtes Granit, dessen Heimat hier nirgends zu finden ist. Wir
müssen hinauf gehen bis zum Gotthard, bis wir seine Wiege finden.
Dort hat ein Gletscher dieses Stück von seinem Grunde abgelöst,
es auf seinen Rücken genommen und als erster grosser Spediteur
bis hieher getragen. Als ihn dann die Sonne den Prozess auf
Leben und Tod machte, setzte er den Findling hier ab, ohne einen
andern Trägerlohn zu begehren, als dass er nach unendlichen
Zeiten Zeugnis von seiner Herkunft ablege.
Mir soll er Grund- und Eckstein zu unserer Festung werden. Lassen
Sie ihn so bearbeiten, dass er dort in dem Aufstieg auf die Höhe
zu den ersten Stufen verwendet wird. So hat er fortan den Zweck,
andern zu dienen. Er hilft mit, feindliche Angriffe aufzuhalten
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